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Vor dem Hintergrund der erheblichen volkswirtschaft-
lichen Bedeutung des Internets (vgl. Box 03) stellt 
sich aus Sicht der Expertenkommission die Frage, 
welche Auswirkungen eine Regulierung bzw. Nicht-
Regulierung der Netzneutralität auf die Entstehung 
und den Erfolg von Innovationen im Internet hat.238 

Dabei sind die Interessen verschiedener Akteure (vgl. 
Box 04) zu berücksichtigen.

Hintergrund der Debatte zur Netzneutralität

Die Debatte zur Netzneutralität wird von drei tech-
nologischen Entwicklungen geprägt. 

 – In der ursprünglichen Architektur des Internets 
konnte ein Netzbetreiber nicht zwischen den 
Anwendungen, Diensten und Inhalten, die über 
sein Netz liefen, unterscheiden (das Netz war 

europäischen Prozess  einbringen. Sie darf sich aber 
auch Lernprozessen nicht verweigern. Deutschland 
kann von Erfahrungen anderer Länder mit bestimm-
ten Politikinstrumenten oder Strategien profi tieren.230 
Verbunden mit einer führenden Rolle bei der Ge-
staltung der europäischen F&I-Politik ist mit hoher 
Wahrscheinlichkeit auch der Verzicht auf einige der-
zeit eigenständige nationale Entscheidungs befugnisse.

NETZNEUTRALITÄT UND INNOVATION

In den USA wird bereits seit Jahren intensiv über 
das Für und Wider von Netzneutralität diskutiert, 
das heißt, ob im Internet Nutzer oder Netzbetrei-
ber bestimmen, wie das Netz genutzt wird. Diese 
Diskussion beinhaltet auch die Frage, ob bzw. un-
ter welchen Voraussetzungen Netzbetreiber bestimm-
te Inhalte und Anwendungen blockieren, verzögern 
oder priorisieren dürfen. Ein anderer Aspekt bezieht 
sich darauf, wem die Netzbetreiber Gebühren für den 
Zugang zu den Endkunden auferlegen dürfen.231 Die 
Europäische Union,232 die Bundesregierung233 sowie 
der Deutsche Bundestag234 haben das Thema mitt-
lerweile aufgegriffen.

B 3

Volkswirtschaftliche Bedeutung des Internets

Internetwirtschaft
Die Verbreitung des Internets hat zur Entwicklung 
einer großen Zahl von Diensten und Anwendun-
gen geführt. Die Umsätze der deutschen Internet-
wirtschaft beliefen sich im Jahr 2008 laut Verband 
der deutschen Internetwirtschaft e.V. (eco) und Ar-
thur D. Little GmbH auf 46 Milliarden Euro. Da-
von entfi elen 23 Milliarden Euro auf den Bereich 
E-Commerce sowie 17 Milliarden Euro auf den 
Bereich Netzinfrastruktur und -betrieb.235

Internetnutzung
Im Jahr 2009 nutzten 89 Prozent der deutschen Un-
ternehmen mit zehn und mehr Beschäftigten einen 
Breitbandzugang zum Internet.236 Im selben Jahr ver-
fügten 64,6 Prozent der deutschen Haushalte über 
einen Breitbandzugang.237 Damit nahm Deutschland 
sowohl bei der Internetnutzung durch Unternehmen 
als auch bei der Internetnutzung durch Haushalte 
im Vergleich der OECD-Länder nur eine mittle-
re Position ein. 

BOX 03

Wesentliche Akteure der Internetwirtschaft239

–  Kommerzielle Anbieter von Informationen – wie 
WetterOnline oder Reuters – können neu gene-
rierte oder aufbereitete Inhalte im Internet zur 
Verfügung stellen.

–  Private Nutzer des Internets tragen ebenfalls in 
erheblichem Umfang zur  Informationsproduktion 
und -verbreitung bei. 

–  Auch nahezu alle Unternehmen, Behörden, Non-
Profi t-Organisationen, Nichtregierungs-Organi-
sationen etc. bieten durch ihre Internetauftritte 
Informationen, Dienstleistungen und Transaktio -
nen an.

–  Intermediäre bündeln Internetinhalte und machen 
sie Nutzern zugänglich. Zu dieser Gruppe zäh-
len beispielsweise die Unternehmen Immobili-
enscout24, studiVZ und XING. 

–  Internethändler, Internetanwendungs- und Inter-
netdienste-Anbieter wie Spreadshirt, Pay Pal und 
Zanox bieten im Internet Produkte und Dienst-
leistungen für Unternehmen und Haushalte an.

–  Hosting- und Domain-Anbieter, wie STRATO, 
United Internet, Host Europe und Denic, ermög-
lichen es Unternehmen und Privatpersonen, an 
der Internetwirtschaft teilzunehmen. 

–  Netzanbieter, zu denen die Deutsche Telekom, 
NetCologne, 1&1 sowie DE-CIX gehören,  bieten 
durch Bereitstellung der Übertragungswege und 
Zugangspunkte einen stationären oder mobilen 
Zugang zum Internet an.

BOX 04
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hinausgehenden besonderen Leistung des Netzbetrei-
bers verbunden sein, der die betreffende Anwendung 
bevorzugt behandelt: Zahlende Anwendungsanbieter 
könnten zum Beispiel eine bessere Übertragungsqua-
lität erhalten oder die zur Anwendung gehörenden 
Datenpakete könnten bei den Endkunden nicht auf 
die monatliche Obergrenze der Internetnutzung an-
gerechnet werden. Zudem werden die Netzbetreiber 
bestrebt sein, sich noch stärker als bisher auf dem 
Zugangsmarkt und auf dem Anwendungsmarkt zu po-
sitionieren. Ob die damit verbundene vertikale Inte-
gration zu Anreizen führt, Anwendungen aus markt-
strategischen Gründen zu blockieren, zu verzögern 
oder zu priorisieren, wird derzeit kontrovers diskutiert.

 „anwendungsblind“). Dies machte es für Netz-
betreiber unmöglich, Datenpakete nach Diensten 
und Anwendungen zu differenzieren.240 Mittler-
weile besteht jedoch die technische Möglichkeit, 
die übertragenen Datenpakete in Echtzeit zu ana-
lysieren. Dabei wird unter anderem festgestellt, 
zu welcher Anwendung das Datenpaket gehört 
(Internet-Telefonie, E-Mail, Websuche, Peer-to-
Peer usw.). So eröffnet sich für die Netzbetrei-
ber grundsätzlich die Möglichkeit, Regeln festzu-
legen, wie bestimmte Datenpakete zu behandeln 
sind. Die Durchleitung dieser Datenpakete kann 
dann je nach Herkunft oder Anwendungstyp pri-
orisiert, verzögert oder sogar blockiert werden. 

 – Die übertragenen Datenmengen haben in den letz-
ten Jahren erheblich zugenommen.241 Zum einen 
hat sich die Zahl der Internetnutzer erhöht.242 Zum 
anderen werden vermehrt bandbreitenintensive Be-
wegtbilder genutzt. Es zeichnet sich zudem ab, 
dass zukünftig datenintensive Anwendungen wie 
Cloud Computing, Software as a Service (SaaS) 
und das Internet der Dinge eine wachsende Rolle 
spielen werden (vgl. Box 05). Folge der Zunah-
me breitbandintensiver Anwendungen und Dienste 
können dann Kapazitätsengpässe sein, wenn nicht 
gleichzeitig Investitionen in die Netzinfrastruktur 
vorgenommen werden. Beim Datentransport kann 
es zu Verzögerungen und Varianzen der Laufzeit 
von Datenpaketen sowie Paketverlusten kommen. 

 – Ursprünglich separate Netze für Telefon, Kabel-
fernsehen und Mobilfunk werden zunehmend in-
tegriert und durch Netze ersetzt, die auf einem 
Internetprotokoll basieren. Eine Reaktion der Netz-
anbieter hierauf kann sein, dass sie ihre Angebo-
te ergänzen und verstärkt auf vertikale Integration 
setzen. Damit treten vertikal integrierte Netzbe-
treiber zunehmend in Wettbewerb mit unabhän-
gigen Anbietern von Inhalten.

Für Netzbetreiber entstehen vor dem Hintergrund tat-
sächlicher oder vorgeblicher Kapazitätsengpässe An-
reize, spezielle Anwendungen oder Klassen von An-
wendungen zu blockieren oder zu verlangsamen, um 
die Bandbreite im Netz zu managen.243 Netzbetreiber 
haben zudem den Wunsch geäußert, Anwendungsan-
bietern für den Zugang zum Endkunden Gebühren 
aufzuerlegen und so einen Teil der Gewinne erfolg-
reicher Anwendungsanbieter (wie z. B. Google) ab-
zuschöpfen. Diese Gebühren könnten entweder von 
Anwendungsanbietern für den normalen Zugang zum 
Endkunden erhoben werden oder mit einer darüber 

Cloud Computing, Software as a Service und 
Internet der Dinge

Bei Cloud Computing werden IT-Leistungen (z. B. 
Datenbankanwendungen) in Echtzeit über Daten-
netze genutzt. In einer im Auftrag von BITKOM, 
dem Bundesverband Informationswirtschaft, Tele-
kommunikation und neue Medien e.V., durchge-
führten Studie wird prognostiziert, dass der Umsatz 
mit Cloud Computing in Deutschland von 1,1 Mil-
liarden Euro im Jahr 2010 auf 8,2 Milliarden Euro 
im Jahr 2015 ansteigen wird; die Hälfte des Um-
satzes entfällt auf die sogenannten Cloud Services 
und hierbei vor allem auf die Bereitstellung von 
Programmen (Software as a Service).244

Software as a Service (SaaS) ist eine Alternative 
zur klassischen Software-Lizensierung.245 Die Kun-
den laden Software aus dem Internet herunter und 
zahlen hierfür eine Miete bzw. Leasinggebühr. Der 
Betrieb der informationstechnischen Systeme (Instal-
lation, Wartung, Aktualisierung und Datensicherung) 
fällt in den Verantwortungsbereich des Anbieters.

Das Internet der Dinge bindet neben klassischen 
Rechnern und mobilen Endgeräten auch beliebige 
physische Gegenstände in seine Infrastruktur ein 
und macht sie so zu Anbietern bzw. Konsumen-
ten verschiedener digitaler Dienste. Voraussetzung 
hierfür ist, dass diese Gegenstände mit Sensoren 
(z. B. Radio-Frequency Identifi cation-Tags) ausge-
stattet sind.246 Anwendungen für das Internet der 
Dinge bestehen beispielsweise in der Steuerung von 
Logistikprozessen und der Schaffung von altersge-
rechten Assistenzsystemen.247
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Wenn der Transport von bestimmten Datenpaketen 
gezielt verlangsamt wird, spricht man von Verzö-
gerung. Verzögerung kann mit dem Ziel eingesetzt 
werden, die Verwendung datenintensiver Anwen-
dungen (wie z. B. Peer-to-Peer-Anwendungen) zu 
beschränken, um zu verhindern, dass die Netzin -
frastruktur überlastet wird.255 Des Weiteren kann Ver-
zögerung aus den gleichen marktstrategischen Mo-
tiven wie Blockierung eingesetzt werden. Dies ist 
für die Kunden weniger offensichtlich als der Aus-
schluss von Anwendungen, kann aber die Funktions-
weise und damit die Attraktivität massiv beeinträch-
tigen. Die betroffenen Anwendungen würden dann, 
da Schnelligkeit ein wichtiger Wettbewerbsfaktor ist, 
deutlich weniger nachgefragt werden, als dies ohne 
Verzögerung der Fall wäre. So sind Dienste wie In-
ternet-Telefonie und Online-Spiele sehr zeitkritisch 

– eine Verzögerung führt für die Kunden zu hohen 
Nutzeneinbußen oder macht die Anwendungen sogar 
gänzlich nutzlos. Wenn die Kunden aber nicht wis-
sen, dass die betreffenden Anwendungen gezielt ver-
langsamt werden, sehen sie sich nicht veranlasst, den 
Zugangsanbieter zu wechseln. Sie schreiben die un-
zureichende Nutzungsqualität vielmehr den unabhän-
gigen Anwendungsanbietern zu, deren Daten pakete 
verlangsamt transportiert werden. Demzufolge ist zu 
erwarten, dass die Einnahmen des diskriminieren-
den Netzanbieters auf dem Zugangsmarkt bei Ver-
zögerung in geringerem Maße zurückgehen als bei 
Blockierung.

Priorisierung und Quality of Service

Priorisierung bedeutet, ausgewählte Datenpakete ge-
genüber anderen Datenströmen zu privilegieren; dies 
können die Datenpakete von bestimmten Nutzern, 
Anwendungsanbietern oder Anwendungsarten (z. B. 
Internet-Telefonie oder Internet-Fernsehen) sein. Eng 
damit verbunden ist der sogenannte Quality of Ser-
vice (QoS), bei dem ein Netzanbieter verschiede-
nen Datenpaketen verschiedene Arten von Transport-
diensten mit unterschiedlichen Eigenschaften anbietet.

Sofern bei der Datenübertragung tatsächlich Kapa-
zitätsengpässe auftreten, kann QoS – in bestimmten 
Ausprägungen – durchaus zu Effi zienzsteigerungen 
führen. Die im Internet angebotenen Anwendungen 
reagieren unterschiedlich sensibel auf Verzögerun-
gen, Varianzen der Laufzeit von Datenpaketen und 
Paketverluste. So sind beispielsweise Websuche und 

Anreize zum Blockieren und Verzögern

Netzanbieter können Inhalte, die – wie Viren oder 
Spam-Mails – dem Endkunden schaden oder das 
Netz belasten, vom eigenen Netz ausschließen. Dies 
wird aus gesamtwirtschaftlicher Perspektive nicht als 
problematisch angesehen und soll deshalb nicht wei-
ter vertieft werden.248 Vorschläge für Netzneutralitäts-
regeln sehen zumeist vor, dass in diesen Fällen von den 
Netzneutralitätsregeln abgewichen werden kann.249 
Blockieren ist kritisch zu bewerten, wenn vertikal 
integrierte Netzanbieter Anwendungen aus marktstra-
tegischen Gründen ausschließen können.250 

Das Blockieren von Anwendungen, die mit den ei-
genen Angeboten eines vertikal integrierten Netzan-
bieters konkurrieren, kann darauf abzielen, die Nach-
frage nach den eigenen Anwendungen zu erhöhen. 
Bei kostenpfl ichtigen Angeboten führt dies direkt 
zu einer Erhöhung des Gewinns.251 In vielen Fällen 
werden die Einnahmen auf dem Anwendungsmarkt 
aber – zumindest zum Teil – dadurch erzielt, dass 
Werbebotschaften Dritter geschaltet werden. Hier be-
steht der Anreiz darin, konkurrierende Anwendun-
gen auszuschließen, um selbst mehr Werbeeinnah-
men zu generieren. Blockierung kann darüber hinaus 
den Zweck verfolgen, Anwendungen unabhängiger 
Anbieter auszuschließen, die mit eigenen  Angeboten 
auf Drittmärkten konkurrieren.252

Den Vorteilen, die vertikal integrierte Netzanbieter 
durch den Ausschluss von konkurrierenden Anwen-
dungen haben können, stehen mögliche Einbußen 
auf dem Markt für Internetzugänge gegenüber. Re-
levant ist insbesondere, wie viele Kunden infolge 
der Blockierung zu einem anderen Zugangsanbieter 
wechseln.253 Hier kommt es darauf an, wie hoch die 
Zahlungsbereitschaft der Kunden für die blockier-
ten Inhalte ist und in welchem Umfang Wechsel-
kosten das Nutzerverhalten beeinfl ussen. Die Wech-
selkosten sind u. a. davon abhängig, wie langfristig 
die Kunden an einen Zugangsanbieter gebunden 
sind, ob verschiedene Telekommunikationsdienste 
im Paket angeboten werden und ob die Kunden ihre 
E-Mail- Adresse nach einem Anbieterwechsel behal-
ten dürfen. Vielfach werden die Wechselkosten von 
den Kunden stark überschätzt, was die Wechselbe-
reitschaft weiter reduziert.254 Es muss davon ausge-
gangen werden, dass die wahrgenommenen Wech-
selkosten – vor allem kurzfristig gesehen – eine 
bedeutende Rolle spielen.
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dass ein vertikal integrierter Netzanbieter verschie-
dene Anwendungsanbieter unterschiedlich behandelt. 
Zum einen kann er für ausgewählte Anwendungs typen 
ausschließlich eigene Inhalte privilegieren. Zum an-
deren kann er QoS-Dienste an den Meistbietenden 
versteigern, sodass die Marktposition konkurrierender 
Anbieter geschwächt wird. Die Auswirkungen wä-
ren in diesem Fall mit denen der Blockierung und 
der Verzögerung vergleichbar. QoS-Architekturen, in 
denen der Netzbetreiber bestimmt, welche Anwen-
dungen welche Dienstqualität erhalten, entsprechen 
den Präferenzen von Nutzern in der Regel weniger 
gut als Architekturen, in denen diese Entscheidung 
den Nutzern selbst überlassen ist.259 Für Innovato-
ren stellen die erstgenannten Architekturen außer-
dem zusätzliche Hindernisse dar: Bevor eine neue 
Anwendung die notwendige Form von QoS erhalten 
kann, muss der Anwendungsanbieter beispielsweise 
eine Vielzahl von Netzbetreibern von dieser QoS-
Einstufung überzeugen. Verglichen mit Architekturen, 
in denen die Nutzer über QoS bestimmen, reduziert 
eine solche QoS-Architektur die Wahrscheinlichkeit, 
dass neue Anwendungen tatsächlich die notwendi-
ge QoS erhalten.260 

Quality of Service kann aus volkswirtschaftlicher Sicht 
sowohl positive als auch negative Auswirkungen ha-
ben. Eine Bewertung von Quality of Service-Archi-
tekturen kann deshalb nicht pauschal erfolgen. Statt-
dessen ist eine differenzierte Betrachtung erforderlich, 
die ausgehend von den Eigenschaften der jeweili-
gen Quality of Service-Architektur eine Bewertung 
der volkswirtschaftlichen Konsequenzen vornimmt.261

Innovationsbezogene Aspekte der 
Netzneutralitätsdebatte

Das Internet gilt als einer der dynamischsten und in-
novativsten „Orte“ der globalisierten Wirtschaft. Der 
Erhalt dieser Innovationsdynamik sollte ein zentrales 
Ziel aller gesetzlichen Regulierungsbemühungen im 
Bereich der Informations- und Kommunikationstech-
nologie sein. Als Grund für die vielseitige Innovati-
onstätigkeit werden vier zentrale Eigenschaften he-
rausgestellt, die das Internet bis heute auszeichnen:262

 – Wahlfreiheit der Innovatoren: Potenzielle Innova-
toren entscheiden selbstständig und unabhängig, 
welche Anwendungen sie entwickeln wollen. Sie 
benötigen keine Unterstützung oder Erlaubnis der 

 E-Mails weniger anfällig für Verzögerung als Internet-
Telefonie, Online-Spiele und Internet-Fernsehen. Für 
eine Produktdifferenzierung spricht auch, dass der 
(optimale) Transport der Daten ein und derselben 
Anwendung bei verschiedenen Nutzern nicht glei-
chermaßen wertgeschätzt wird. 

Eine Gleichbehandlung der Datenpakete führt bei 
Überlast aufgrund der unterschiedlichen Qualitäts-
sensitivität der Inhalte und der unterschiedlichen Prä-
ferenzen der Nutzer zu ineffi zienten Ergebnissen. Hier 
werden bei temporären Kapazitätsengpässen mög-
licherweise E-Mails, bei denen es durch eine kur-
ze Verzögerung zu keinerlei Nutzeneinbußen kommt, 
vor den Datenpaketen einer Internet-Telefonie-An-
wendung zugestellt, die somit für den Nutzer an At-
traktivität verliert. Es ist sogar denkbar, dass  Dienste, 
die sensibel auf Verzögerungen, Varianzen der Lauf-
zeit von Datenpaketen oder Paketverluste reagieren, 
vom Markt verdrängt werden.257

Obwohl die Bereitstellung unterschiedlicher QoS-
Stufen grundsätzlich dazu geeignet ist, die Effi zi-
enz des Datentransports im Netz zu erhöhen, können 
trotzdem volkswirtschaftlich unerwünschte Effekte 
entstehen.258 Für die vertikal integrierten Netzanbie-
ter kann sich der Anreiz ergeben, den bestehenden 
Dienst zu verlangsamen oder eine Überlast herbei-
zuführen, um mehr Kunden für einen teureren QoS-
Dienst zu gewinnen. Des Weiteren ist es denkbar, 

Quality of Service (QoS)

Der Begriff Quality of Service umschreibt Verfah-
ren, die den Datenfl uss im Netzwerk so beeinfl us-
sen, dass der Dienst mit einer festgelegten Quali-
tät beim Empfänger ankommt.256

Die Qualität kann zum Beispiel in Bezug auf die 
Verzögerungen, mit der die Datenpakete beim Emp-
fänger eintreffen, die Varianzen der Laufzeit von 
Datenpaketen und Paketverluste defi niert werden. 
 Quality of Service kann auf verschiedene Weise tech-
nisch realisiert werden. Quality of Service-Architek-
turen unterscheiden sich etwa darin, ob die Nut-
zer oder ob die Netzbetreiber bestimmen, welche 
Dienstqualität Anwendungen oder Datenpakete er-
halten, und ob die Qualitätskriterien relativ oder 
absolut festgelegt werden (relativ: z. B. weniger 
Verzögerung als bei einer Gleichbehandlung aller 
Datenpakete; absolut: z. B. maximale Verzögerung).
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 – Geringe Kosten für Innovationen und Zugang: Die 
geringen Kosten für die Entwicklung  innovativer 
Anwendungen und für den Zugang zu den  Nutzern 
erlauben es, sehr viele verschiedene Anwendungen 
zu verwirklichen. Darüber hinaus erhöhen diese 
geringen Kosten die Anzahl und Diversität po-
tenzieller Innovatoren.

Genau diese Eigenschaften sind akut gefährdet, wenn 
Netzbetreibern uneingeschränkt erlaubt wird, Anwen-
dungen, Dienste oder Inhalte zu blockieren, diese 
unterschiedlich zu behandeln oder Zugangsgebühren 
für Anwendungen einzuführen. Sollten Inhalteanbieter 
zum Beispiel erst die Netzbetreiber fragen und mit 

Netzbetreiber, um ihre Idee für neue Anwendun-
gen zu verwirklichen.

 – Wahlfreiheit der Nutzer: Die Internetnutzer ent-
scheiden selbstständig und ohne Einmischung der 
Netzbetreiber, welche Anwendungen sie nutzen 
wollen.

 – Anwendungsblindheit (Netzinfrastruktur behandelt 
alle Anwendungen gleich): Die Anwendungsblind-
heit des Netzes hindert Netzbetreiber daran, die 
Entscheidungen der Nutzer und Innovatoren zu 
beeinfl ussen, den Wettbewerb zwischen Anwen-
dungen, Diensten und Inhalten zu verzerren oder 
die Gewinne dieser Anbieter durch Zugangsge-
bühren zu verringern. 

Offenes und nicht-offenes Internet: 
Vergleich der Charakteristika und der daraus resultierenden Risiken für Innovationsaktivitäten im Netz

Offenes Internet

(Anwendungsblind, ohne Blockierung, 

ohne Zugangsbeschränkungen)

Nicht-offenes Internet

(Entscheidung über Diskriminierung, Blockierung und Zugänge 

liegt bei den Zugangsanbietern und Netzbetreibern)

Innovationen in der Netzinfrastruktur

Kommerzielle Bedeutung der Infrastruktur geringer 

als Bedeutung der Anwendungen.

Bisherige Entwicklung zeigt, dass Anreize für 

Innovationen in die Netzinfrastruktur gegeben sind.

Kommerzielle Bedeutung der Netzinfrastruktur steigt. 

Verstärkte Investitions- und Innovationstätigkeiten sind möglich. 

(Voraussetzung: Netzbetreiber befi nden sich in Wettbewerbs-

situation)

Innovationen im Anwendungsbereich

Innovationspotenzial hoch, da Markteintrittsbarriere 

für kleine und unabhängige Anbieter niedrig. 

Viele Internetteilnehmer setzen kreative Ideen um. 

 Innovationspotenzial gering, da Markteintrittsbarriere für kleine 

und unabhängige Anbieter hoch. Viele Internetteilnehmer verzichten 

auf Umsetzung ihrer Ideen. 

Netzbetreiber können die geringere Zahl der Innovatoren nicht 

durch eigene Innovationstätigkeit ausgleichen. 

Innovationshemmende Wirkung kann zum Teil abgefedert werden, 

indem Kosten für Datentransport nicht von Anbietern, sondern von 

Endnutzern getragen werden.

Kosten für Anwendungen

Starker Wettbewerb zwischen Anwendungsanbietern lässt 

Preise sinken. 

Gebühren für Datentransport sind für Anwendungsanbieter und 

Nutzer moderat.

Geringer Wettbewerb zwischen Anbietern von Anwendungen lässt 

Preise steigen. 

Gebühren für Datentransport erhöhen Preise zusätzlich.

Erfolgschancen für kleine und unabhängige Anbieter

Niedrige Markteintrittsbarriere: Erfolgschancen für kleine und 

 unabhängige Anbieter steigen.

Hohe Kosten und Abhängigkeit von Netzbetreibern reduziert 

 Erfolgschancen kleiner und unabhängiger Anbieter.

Größere Risiken erschweren Aufnahme von Kapital.

Quelle: Dauchert und Meurer (2011). 
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Innovationskraft des Internets ist es wichtig, kleinen 
und unabhängigen Unternehmen einen diskriminie-
rungsfreien Zugang zum Internet zu sichern. 

Unabhängig von den zahlreichen, gut dokumentier-
ten Beispielen für die Innovationskraft eines offenen, 
zugangsfreien und nicht diskriminierenden Internets 
gibt es auch Stimmen, die genau in diesen Eigen-
schaften eine Behinderung für Innovationen und vor 
allem eine Gefahr für nachhaltige Investitionen in 
die Netzinfrastruktur sehen.

Ausgangspunkt dieser Argumentation ist die Annah-
me, dass Zugangsgebühren sowie das Blockieren 
und Diskriminieren von Anwendungen die Gewin-
ne der Netzbetreiber erhöhen.269 Mit diesen zusätzli-
chen Gewinnen könnten die Netzbetreiber nicht nur 
Inno vationen im Bereich der Netzinfrastruktur voran-
treiben, sondern auch ihre Innovationsaktivitäten im 
Anwendungsbereich steigern.270 Schließlich gewähr-
leiste eine Regelung, die den Netzbetreibern freie 
Hand bei der Priorisierung und preislichen Diffe-
renzierung von Datenströmen lässt, deutlich  höhere 
 Anreize, eigene   Angebote zu entwickeln, als dies un-
ter den bisherigen Bedingungen der Fall ist.271 Alles 
in allem würde das Ende des offenen Internets die 
unterstellte bisherige Vernachlässigung der Netzin-
frastruktur beenden, Innovationen im Anwendungs- 
und Infrastrukturbereich hervorbringen und damit zu 
deutlich größeren volkswirtschaftlichen Wohlfahrts-
effekten führen, als dies bislang der Fall war.272

Ob die prognostizierte Innovationsleistung der weni-
gen Netzbetreiber die Innovationsleistung von Millio-
nen von Internetteilnehmern übertrifft, muss bezwei-
felt werden.273 Auch gibt es gute Gründe anzunehmen, 
dass die Neigung der Netzbetreiber, ihre zusätzlichen 
Gewinne zu privatisieren, generell größer ist, als die 
Neigung, diese in den Ausbau der Netzinfrastruk-
tur zu reinvestieren.274 Zudem ist der Vorwurf, ein 
offenes Internet fördere lediglich Innovationen im 
Anwendungsbereich, vernachlässige aber die Netz-
infrastruktur, empirisch kaum haltbar. Die umfang-
reichen technischen Entwicklungen, die es in den 
letzten Jahren gerade im Infrastrukturbereich gege-
ben hat, stehen hierzu in deutlichem Widerspruch.275 

Vor dem Hintergrund der dargelegten Gefahren von 
Zugangsgebühren und Eingriffen der Netzbetreiber in 
den Datenverkehr sind Bedingungen zu formulieren, 
wie die effi zienzsteigernde Wirkung von QoS mit 

diesen Preisverhandlungen über ihre Anwendungen 
führen müssen, würden zwei zentrale Stärken des 
Internets verloren gehen: Zum einen die Möglich-
keit, Innovationen ohne große Investitionen schaf-
fen zu können und zum anderen die Freiheit, neue 
Anwendungen auf den Markt zu bringen, ohne um 
Erlaubnis fragen zu müssen. Die neutrale Infrastruk-
tur hat sich hier als exzellentes Experimentierfeld 
für neue Ideen erwiesen.263

Durch die großfl ächige Einführung diskriminierender 
Preisdifferenzierung, Zugangsgebühren und Markt-
allianzen von Netzbetreibern mit dominanten An-
wendungsanbietern droht die Offenheit des Netzes 
verloren zu gehen. Ebenso wären die Zeiten des ein-
fachen Markteintritts unwiderrufl ich vorbei. Alles in 
allem würde sich damit das Klima für digitale In-
novationen insgesamt verschlechtern, da mit folgen-
den negativen Effekten zu rechnen ist:
 
 – Auf lange Sicht besteht die Gefahr, dass die An-

reize für Netzbetreiber sinken, in neue Netze zu 
investieren oder bestehende auszubauen.264 Schließ-
lich ist bei begrenzter Verfügbarkeit der „Ressour-
ce“ Bandbreite eine höhere Bepreisung möglich.265 

 – Die Einführung von Zugangsgebühren für die An-
bieter von Internet-Anwendungen führt zu höhe-
ren Kosten, da die Anbieter mehr Geld für die 
Einspeisung ihrer Dienste ins Netz bezahlen müs-
sen. Aufgrund der alleinigen und unkontrollierten 
Verfügungsgewalt der Netzbetreiber über den Zu-
gang zum Endkunden wären diese Zugangsgebüh-
ren zudem vermutlich hoch.266 

 – Die unternehmerischen Risiken und damit die Kos-
ten für Firmenneugründungen im Anwendungs-
bereich steigen. Schließlich besteht – neben den 
üblichen unternehmerischen Risiken – zusätzlich 
die Gefahr, dass ein Netzbetreiber die neue An-
wendung im Vergleich zu einem anderen Produkt 
verzögert weiterleitet und sie somit für potenziel-
le Nutzer unattraktiv macht. Unabhängige Anwen-
dungsentwickler haben es daher zunehmend schwer, 
an günstige Kredite zu kommen.267

Erfolgreiche Anwendungen wie z. B. E-Mail, das 
World Wide Web, Suchmaschinen oder soziale Netz-
werke sind in der Vergangenheit in erster Linie von 
unabhängigen Unternehmen und Einzelpersonen ent-
wickelt worden. Etablierte Telekommunikationsun-
ternehmen sind hingegen nicht maßgeblich als Inno-
vatoren auf den Plan getreten.268 Für den Erhalt der 
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schaft und Öffentlichkeit beschäftigt, nahm sich die 
Kommission des Themas erst vergleichsweise spät 
an. Dabei zeichnete sich schnell ab, dass die Kom-
mission Eingriffe in die Netzneutralität und die Pri-
orisierung von Diensten als „generell vorteilhaft“ für 
den Markt ansieht,280 zumindest solange die Nut-
zer die Möglichkeit haben, zwischen verschiedenen 
Anbietern zu wählen. Mit ihren novellierten Richt-
linienvorgaben zur elektronischen Kommunikation 

– kurz: Telekom-Paket – hat die EU diese Sicht-
weise bestätigt.281 So verzichtet die EU in ihrem 
neuen Rechtsrahmen sowohl auf eine formale Ver-
ankerung der Netzneutralität als auch auf die Festle-
gung von verbindlichen Mindeststandards für Inter-
netdienste.282 Stattdessen setzt die Kommission auf 
Transparenz. Die Mitgliedsstaaten sollen zukünftig 
dafür sorgen, dass die Nutzer sowohl vor dem Ab-
schluss von Verträgen als auch danach regelmäßig 
darüber informiert werden, wenn ein Anbieter ihren 
Zugang zu legalen Inhalten einschränkt. Diese Infor-
mationspfl icht gilt auch dann, wenn Nutzer Inhalte 
selbst verbreiten oder legale Anwendungen benut-
zen. Ferner können die Netzanbieter dazu verpfl ich-
tet werden, vergleichbare, aktuelle und  angemessene 
Informationen über die  Qualität ihrer Dienste zu ver-
öffentlichen.283 Darüber hinaus werden die nationa-
len Regulierungsbehörden – wie etwa die Bundes-
netzagentur – ermächtigt, in Abstimmung mit der 
Kommission, Mindestanforderungen an die Quali-
tät der angebotenen Dienste festzulegen.284

Der deutsche Gesetzgeber hat bis Mai 2011 Zeit, das 
Telekom-Paket in nationales Recht umzusetzen. Mit 
dem Anfang Oktober 2010 vorgelegten Entwurf ei-
nes Gesetzes zur Änderung telekommunikationsrecht-
licher Regelungen (TKG-Entwurf) hat die Bundesre-
gierung den ersten großen Schritt zur Umsetzung des 
Telekom-Pakets getan. Dabei hat sie Netzneutralität 
im Begründungstext des Entwurfs als politisches Ziel 
des Gesetzes festgeschrieben.285 Da aber eine Defi ni-
tion von Netzneutralität fehlt und der Begriff zudem 
im weiteren Textverlauf nicht mehr verwendet wird, 
bleibt der Passus inhaltlich wenig aussagekräftig. An-
gaben darüber, wie Netzneutralität gesichert werden 
soll, fi nden sich im TKG-Entwurf ebenfalls nicht. Der 
TKG-Entwurf übernimmt lediglich die in den EU-Richt-
linien festgelegten Informationspfl ichten für die Netz-
betreiber und ergänzt sie um Regelungen, die es den 
Nutzern erleichtern sollen, ihren Internetanbieter bzw. 
Netzanbieter zu wechseln.286 Ferner räumt der TKG-
Entwurf der Bundesnetzagentur die Möglichkeit ein, 

dem Erhalt der Innovationskraft des Netzes in Ein-
klang gebracht werden kann. Es ist wichtig, QoS-
Architekturen zu entwickeln, in denen die Nutzer 
gemäß ihren Präferenzen entscheiden, welche An-
wendung welche Dienstqualität erhält.276 Diese nut-
zerdefi nierte Architektur hätte für Innovatoren den 
Vorteil, dass sie nicht mit den Netzbetreibern über die 
Zuteilung einer Form von QoS verhandeln müssten, 
bevor sie ihre Anwendung auf den Markt bringen. 
Das Prinzip der „Innovation ohne Erlaubnis“ blie-
be gewahrt. Insgesamt lassen sich drei Regeln for-
mulieren, mit denen QoS innovationsfreundlich re-
alisiert werden kann:277

 – Die Netzbetreiber bieten verschiedene Dienste-
klassen diskriminierungsfrei an.

 – Nutzer, nicht Netzbetreiber, bestimmen, welche 
Anwendungen welche Diensteklasse erhalten sollen.

 – Netzbetreiber dürfen nicht die einzelnen Anwen-
dungsanbieter für eine priorisierte Durchleitung 
ihrer Dienste zur Kasse bitten, sondern lediglich 
von den Nutzern ein abgestuftes Entgelt für den 
Empfang bestimmter Diensteklassen erheben.

Unter Berücksichtigung dieser Regeln wären Anwen-
dungsanbieter vor Diskriminierung geschützt und die 
fi nanzielle Eintrittsschwelle in den Internetmarkt blie-
be niedrig. Ein segmentiertes Internet hingegen, für 
das Unternehmen Eintritt – in Form von Gebühren 
für QoS – bezahlen müssen, wird die Innovations-
kraft des Netzwerks massiv einschränken, da kleine 
innovative Unternehmen – im Gegensatz zu etablier-
ten Großunternehmen – häufi g nicht über die fi nanzi-
ellen Mittel verfügen, um eine priorisierte Datenwei-
terleitung für ihre Produkte durchzusetzen.278 Ohne 
ein offenes Internet hätte sich ein „Branchenneuling“ 
wie Amazon vermutlich nicht gegen den etablierten 
Buchhändler Barnes&Noble durchsetzen können, Mi-
crosoft Search hätte Google vermutlich verdrängt und 
Skype hätte nicht die beachtliche Verbreitung errei-
chen können, die heute beobachtbar ist.279

Der neue EU-Rechtsrahmen für elektronische 
Kommunikation: Auswirkungen auf Deutschland 

In Europa fällt die Regulierung der elektronischen 
Kommunikation überwiegend in den Aufgabenbe-
reich der Europäischen Kommission. Während in 
den USA die Diskussion um Eingriffe in die Netz-
neutralität schon seit fast zehn Jahren Politik, Wirt-
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der mobile Internetmarkt in Deutschland von ledig-
lich drei Unternehmen dominiert.291 Ferner bestehen 
auch bei der Existenz mehrerer Anbieter folgende 
Probleme, die den Wettbewerb behindern können:

 – Wenn alle Anbieter eine Anwendung blockieren, 
hilft auch ein Anbieterwechsel nicht.292

 – Nutzer können nur schwer erkennen, warum ihre 
Anwendung schlecht funktioniert. Wenn sie nicht 
wissen, dass der Netzbetreiber hierfür verantwort-
lich ist, haben sie keinen Anreiz, den Betreiber 
zu wechseln.293 

 – Wechselkosten reduzieren die disziplinierende Kraft 
des Wettbewerbs (siehe „Anreize zum Blockieren 
oder Verzögern“). Der Trend zu Paketangeboten – 
etwa TV, Telefon und Internet aus einer Hand – 
macht einen Anbieterwechsel noch unattraktiver.294 

 – Der Anreiz, Kapazitätsprobleme durch diskrimi-
nierendes Netzwerkmanagement zu lösen, steigt, 
je höher der Wettbewerbsdruck ist, dem die An-
bieter ausgesetzt sind. So ist diskriminierendes 
Netzwerkmanagement in Großbritannien und Ka-
nada bereits Standard.295

 – Die durch Zugangsgebühren für Anwendungsan-
bieter entstehenden Probleme werden durch Wett-
bewerb ebenfalls nicht gelöst.296 

Um hier eine innovationsfreundliche und volkswirt-
schaftlich sinnvolle Regulierung zu schaffen, sind 
über die Transparenzvorgaben hinausgehende Maß-
nahmen notwendig.297 Neben einem Diskriminierungs-
verbot, wie es die US-amerikanische Regulierungs-
behörde FCC anstrebt (siehe Box 07), wäre auch 
die Festlegung von Mindeststandards für Internet-
dienste ein effektives Mittel.

Dass sich die Europäische Kommission und darauf-
hin die Bundesregierung gegen derartig weitreichende 
Vorgaben entschieden haben, wurde von der zuständi-
gen Kommissarin, Viviane Reding, sowie deutschen 
Juristen dadurch erklärt, dass missbräuchlichen Ein-
griffen in den Datenverkehr mit Hilfe der neuen 
Transparenzregeln sowie den bestehenden rechtlichen 
Rahmenbedingungen wirkungsvoll begegnet werden 
kann.298 Wie diese Rahmenbedingungen in Deutsch-
land beschaffen sind, soll im Folgenden kurz auf-
gezeigt werden. 

Zuständig für die Aufsicht über die Telekommu-
nikationsanbieter und damit auch Netzbetreiber ist 
die Bundesnetzagentur (BNetzA). Daran wird auch 

Mindeststandards für die Dienstequalität festzulegen, 
um eine Verschlechterung von Diensten und Anwen-
dungen durch die Behinderung oder Verlangsamung 
des Datenverkehrs zu verhindern. Präzise Ausführungen, 
was darunter genau zu verstehen ist, fi nden sich im 
TKG-Entwurf ebenso wenig wie eine rechtliche Defi -
nition des Begriffs Dienstequalität.287 Auch ist es den 
Netzbetreibern weiterhin nicht verboten, ihren Kunden 
den Zugang zu bestimmten Anwendungen zu blockie-
ren. Die Nutzer müssen lediglich über diese Beschrän-
kungen informiert werden (siehe oben).288

Alles in allem zeigt die Analyse des TKG-Entwurfs, 
dass der deutsche Gesetzgeber lediglich die Vorga-
ben des EU-Telekom-Pakets übernommen hat.289 Es 
ist derzeit nicht zu erwarten, dass der deutsche Ge-
setzgeber über die Forderungen der EU hinausgeht. 
Die Expertenkommission sieht daher die Netzneu-
tralität und mit ihr die Innovationskraft des Inter-
nets als akut gefährdet an.

Gefahren für ein offenes Internet trotz 
Wettbewerb und Transparenz

Die Expertenkommission bezweifelt, dass die allein 
auf Transparenz aufbauende, gesetzliche Regelung 
ausreichend ist, um die mit dem Netzmanagement 
verbundenen Probleme zu lösen. Diese Zweifel wie-
gen umso schwerer, da kein Sonderkündigungsrecht 
besteht, mit dem der Nutzer unmittelbare Eingriffe 
des Netzbetreibers in „seinen“ Datenverkehr sanktio-
nieren könnte. Die Situation wird noch zusätzlich da-
durch verschärft, dass in der Praxis kaum eine Chan-
ce besteht, Qualitätsminderungen nachzuweisen. Zwar 
können die Netzbetreiber von der Bundesnetzagen-
tur verpfl ichtet werden, Informationen über ihr Netz-
management bereitzustellen, doch bleibt abzuwarten, 
wie diese Informationspfl icht ausgestaltet wird.290 

Die Wirksamkeit der Transparenzvorgaben setzt neben 
der Existenz einer Kontrollinstanz, die für die effek-
tive Einhaltung der Vorgaben sorgt, einen funktionie-
renden Wettbewerb voraus. Ohne die Bereitstellung 
verschiedener Angebotsalternativen durch unabhängi-
ge Netzanbieter bleibt Transparenz wirkungslos. Vor 
allem auf dem rasant wachsenden Markt des mobi-
len Internets besteht die Gefahr, dass die Transpa-
renzvorlagen des TKG-Entwurfs ihre Wirkung nicht 
entfalten. Während es auf dem stationären Markt 
noch mehrere unabhängige Netzanbieter gibt, wird 
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ist es dem Netzanbieter erlaubt, sich Kenntnis über 
die sogenannten Verkehrsdaten der von ihm trans-
portierten Datenpakete zu verschaffen.310 Diese Ver-
kehrsdaten dienen der Erbringung sowie Abrechnung 
von Leistungen, geben Auskunft über die Art der 
in Anspruch genommenen Anwendung (z. B. ob es 
sich um eine Musik- oder Filmdatei, Internet-Tele-
fonie- oder peer-to-peer-Datei handelt) und identi-
fi zieren den Internetanschluss des Empfängers. Ein 
Netzbetreiber kann also die Informationen, die er 
zur Durchführung diskriminierenden Netzmanage-
ments benötigt, legal beschaffen und verarbeiten.311

Rechtliche Einschränkungen des Netzmanagements 
gelten lediglich hinsichtlich willkürlicher Blockie-
rungen von Inhalten. Sollte ein Netzbetreiber unlieb-
same Inhalte – insbesondere politischer Art – blo-
ckieren, kann sich der betroffene Nutzer auf das 
Fernmeldegeheimnis und die Meinungsfreiheit nach 
Artikel 5 des Grundgesetzes berufen. Letztere muss 
auch auf allgemeine Geschäftsbedingungen angewen-
det werden. Grobe Verstöße gegen die Meinungsfrei-

die Novellierung des Telekommunikationsgesetzes 
(TKG) nichts ändern. Der BNetzA obliegt es, die 
Vorgaben zu überwachen, die das TKG zum Netz-
management macht. In Betracht kommen dabei die 
Bereiche Regulierung des Zugangs zum Netz, Ent-
geltregulierung und Missbrauch von Marktmacht so-
wie Fernmeldegeheimnis.307 

Gemäß den Zugangsregulierungen sind Netzanbie-
ter nicht verpfl ichtet, Anwendungsanbietern Zugang 
zu ihren Netzen zu gewähren. Dieses Recht ist auf 
Transportdienste beschränkt, zu denen Internet-An-
wendungen in der Regel nicht gezählt werden. Auch 
die Vorschriften zur Entgeltregulierung und Miss-
brauchsaufsicht stehen einer Ungleichbehandlung von 
Anwendungen nicht entgegen, solange sachliche Grün-
de vorliegen.308 Die hier aufgeführten Eingriffsmög-
lichkeiten in den Datenverkehr gelten für alle Netz-
anbieter, also auch für diejenigen, die aufgrund ihrer 
Größe über eine beträchtliche Marktmacht verfügen.309 
Beschränkungen des Netzmanagements sehen auch 
die Datenschutzregelungen des TKG nicht vor. So 

Die Situation in den USA

In den USA setzt sich die nationale Regulierungsbe-
hörde Federal Communications Commission (FCC) 
seit Jahren für den Erhalt der Netzneutralität ein. 
Dafür verfasste sie bereits 2005 vier Grundsätze, 
welche die Internetnutzer u. a. dazu berechtigen, alle 
legalen Anwendungen bzw. Dienste zu nutzen und 
alle legalen Inhalte abzurufen.299 Als Comcast, der 
größte Kabelnetzbetreiber und Internetzugangsan-
bieter in den USA, peer-to-peer-Anwendungen wie 
BitTorrent blockierte bzw. verlangsamte, befahl die 
FCC Comcast im August 2008 unter Berufung auf 
diese Grundsätze, diese Form des Bandbreitenma-
nagements zu beenden.300 Im Präsidentschaftswahl-
kampf erklärte Obama, dass seine Regierung im Fall 
seiner Wahl förmliche Netzneu tralitätsregeln erlas-
sen würde. Nach dem Regierungswechsel wurde 
dieses Ziel Anfang 2009 zunächst im Rahmen der 
staatlichen Breitbandförderung umgesetzt. So müs-
sen Netzbetreiber, die staatliche Fördermittel aus 
dem Stimulus-Paket in Anspruch nehmen, Netzneu-
tralitätsregeln einhalten.301 Im Herbst 2009 begann 
die FCC das Open Internet-Verfahren, das den Er-
lass förmlicher Netzneutralitätsregeln zum Ziel hat-
te. Das nachdrückliche Eintreten der FCC für die 
Netzneutralität hat einfl ussreiche Gegner mobili-

BOX 07 siert, die der FCC u. a. die rechtliche Kompetenz 
zur Sicherung der Netzneutralität absprechen.302 Die 
FCC hat im Dezember 2010 förmliche Netzneutra-
litätsregeln erlassen.303 Danach gelten für die An-
bieter drahtgebundener und stationärer drahtloser 
Breitband-Internet-Zugangsdienste folgende Regeln: 

–  Verbot von Blockierung: Das Blockieren lega-
ler Internet-Anwendungen, -Dienste und  -Inhalte 
ist verboten. 

–  Diskriminierungsverbot: Anbieter dürfen nicht un-
angemessen diskriminieren. Was unter unange-
messen zu verstehen ist, wird von Fall zu Fall 
entschieden.304 

–  Angemessenes Netzwerkmanagement: Die Regeln 
gegen Blocken und Diskriminieren gelten nicht 
für Reasonable Network Management. Um un-
ter diese Ausnahme zu fallen, muss die betroffe-
ne Maßnahme einem legitimen Netzwerkmanage-
ment-Ziel, wie z. B. dem Erhalt der Sicherheit 
des Netzes oder dem Bandbreitenmanagement, 
dienen.305

–  Transparenz: Die Anbieter müssen akkurate In-
formationen über die Netzwerkmanagement-Prak-
tiken, die Leistungscharakteristika und Ver trags -
bedingungen ihres Breitband-Internet-Zugangs-
Dienstes öffentlich zur Verfügung stellen.306
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Abschlussbetrachtung und 
Handlungsempfehlungen

Es besteht zunehmend ein Anreiz für vertikal inte-
grierte Netzbetreiber, Anwendungen im Internet un-
terschiedlich zu behandeln. Zwar kann es infolge 
von Blockierungen und Verzögerungen – so sie be-
merkt werden – zu einer Abwanderung von Kun-
den kommen. Die Expertenkommission bezweifelt 
jedoch, dass die vertikal integrierten Netzanbieter da-
durch zwangsläufi g von diskriminierendem Verhal-
ten – insbesondere von Verzögerungen – abgehalten 
werden. Es ist daher davon auszugehen, dass es zu 
zunehmenden Einschränkungen der  Netzneutralität 
 kommen wird, zumal der derzeitige Rechtsrahmen 

heit können daher zur Nichtigkeit vertraglich ver-
einbarter Klauseln führen.312 

Es kann also abschließend festgehalten werden, dass 
das Blockieren, Diskriminieren oder das Erheben von 
Gebühren für den Zugang zum Endkunden von Dritt-
anbietern in einem nicht präzise defi nierten Rahmen 
zulässig ist und auch nach dem Inkrafttreten des 
TKG-Entwurfs zulässig bleibt. Die neuen Transpa-
renzregelungen sind zwar durchaus zu begrüßen,313 
doch reichen sie nicht aus, um die mit den oben er-
wähnten Praktiken verbundenen Gefahren für die In-
novationskraft des Internets abzuwehren. Der beste-
hende Rechtsrahmen muss daher nach Ansicht der 
Expertenkommission präzisiert und erweitert werden.

ein Problem ohne Diskriminierung oder Bevor-
zugung zu lösen, muss die Maßnahme nicht nur 
das erklärte Ziel erfüllen; die durch die gewählte 
Maßnahme erzeugte Diskriminierung oder Bevor-
zugung sowie der dadurch entstehende Schaden 
für Nutzer und Zugangsanbieter müssen darüber 
hinaus so gering wie möglich gehalten werden.318 

–  Netzwerkmanagement-Praktiken, die die Blocka-
de von Anwendungen, Diensten oder Inhalten 
zur Folge haben und Maßnahmen, die eine be-
merkbare Verzögerung von Echtzeitanwendungen 
bewirken, bedürfen der vorherigen Zustimmung 
durch die Regulierungsbehörde CRTC.319 

–  Die Anbieter müssen ihren Kunden detaillierte 
Informationen über die verwendeten Netzwerk-
management-Praktiken zur Verfügung stellen. Sie 
müssen erklären, welche Maßnahmen sie ver-
wenden und wann, welche Arten des Internetver-
kehrs vom Netzwerkmanagement betroffen sind 
und wie sich die betreffende Maßnahme auf den 
Anwenderkomfort (User Experience), insbeson-
dere auf die Geschwindigkeit der Datenübertra-
gung, auswirken wird.320 

Beobachter sind der Ansicht, dass noch nicht alle 
kanadischen Netzbetreiber und Zugangsanbieter die-
se Transparenzregeln befolgen. So warfen Beobach-
ter einigen der sechs großen Netzbetreiber Verstö-
ße gegen die Transparenzanforderungen vor, da sie 
ihren Kunden gar keine oder nur unzureichende In-
formationen über die vorgenommenen Eingriffe in 
den Datenverkehr (z. B. Drosselungen) zur Verfü-
gung stellen würden.321 

Die Situation in Kanada

Die Situation in Kanada ist für Deutschland in-
teressant, weil Kanada eine sehr ähnliche Markt-
struktur wie Deutschland aufweist: Entbündelung 
des Telefonnetzes, eine Vielzahl unabhängiger In-
ternetanbieter sowie starke Kabelnetzbetreiber.314

Die kanadische Regulierungsbehörde Canadian 
 Radio-Television and Telecommunications Com-
mission (CRTC) hat in einem Verfahren die Netz-
werkmanagementpraktiken der kanadischen Anbie-
ter ausführlich untersucht und im Oktober 2009 in 
ihrer abschließenden Entscheidung detaillierte Re-
geln erlassen, denen diese Praktiken genügen müs-
sen.315 Aus Sicht der CRTC sollten Netzbetreiber 
das Problem der Netzüberlastung primär durch In-
vestitionen in zusätzliche Netzkapazität lösen. An 
zweiter Stelle sind ökonomische Maßnahmen wie 
eine Änderung der Preisstruktur zu ergreifen. Al-
lerdings können nach Ansicht der CRTC bestimmte 
technische Netzwerkmanagement-Maßnahmen not-
wendig werden, um auf temporäre Probleme oder 
sich verändernde Bedingungen im Netz zu reagie-
ren oder um die Bereitstellung innovativer Diens-
te zu ermöglichen.316 Ökonomische und technische 
Netzwerkmanagement-Praktiken von Zugangsan-
bieter und vertikal integrierte Netzbetreiber müs-
sen folgenden Bedingungen genügen:317

–  Netzwerkmanagement-Praktiken, die dem Band-
breitenmanagement dienen, müssen grundsätzlich 
alle Anwendungen, Dienste und Inhalte gleicher-
maßen betreffen. Sollte es nicht möglich sein, 

BOX 08



EFI GUTACHTEN
2011

74

 – Die Bundesnetzagentur sollte die genannten Re-
gelungen kontrollieren und Verstöße sanktionie-
ren. Des Weiteren sollte die Bundesnetzagentur 
Mindestanforderungen an die Dienstequalität fest-
legen, um eine strategisch motivierte Verschlech-
terung der Dienste und eine Behinderung des Da-
tenverkehrs zu verhindern. Die Mindeststandards 
sind laufend an die fortschreitende technologische 
Entwicklung anzupassen.

INNOVATION OHNE FORSCHUNG 
UND ENTWICKLUNG 

Rückblick auf die Entwicklung der F&I-Politik

In den letzten Jahrzehnten hat sich der Schwerpunkt 
der F&I-Politik in vielen Ländern gewandelt. Zunächst 
war „Innovation“ in den 1960er Jahren mit techno-
logischen Neuerungen in der Industrie gleichgesetzt 
worden. Als wesentliche Treiber solcher Inno vation 
galten Forschung und experimentelle Entwicklung322 
im Sinne des Frascati-Handbuchs, also Aktivitäten, 
die die Schaffung neuen Wissens zum Ziel hatten. 
Diese Defi nition erwies sich in den Folgejahren als 
zu eng und mit dem sogenannten Oslo-Handbuch 
wurde der Begriff der Innovation breiter defi niert. 
Zudem wurde dort von einer Gleichsetzung von In-
novation mit FuE abgewichen. Die auf dem Hand-
buch aufbauenden Innovationserhebungen – in Euro-
pa unter dem Namen Community Innova tion Surveys 
bekannt – brachten eine Vielzahl neuer Erkenntnisse. 
Die Politik in Deutschland und anderen industriali-
sierten Ländern interessierte sich zunehmend für In-
novationen als wesentliche Determinanten des Wachs-
tums. Der zunächst starke Fokus der Politik auf die 
Forschungs- und Technologieförderung wich einer 
breiter angelegten Innovationspolitik.

Die Erweiterung der Begriffe und das zunehmende 
Interesse an einer weiter gefassten F&I-Politik sind 
zu begrüßen, denn neben technologischen Innovatio-
nen können viele andere Formen von Neuerungen ge-
sellschaftlichen und privaten Nutzen stiften. Aus die-
sem Grund hat die Expertenkommission schon  ihrem 
ersten Jahresgutachten 2008 eine breit angelegte De-
fi nition des Innovationsbegriffs zugrunde gelegt (vgl. 
Box 09). Diese umfasst nicht nur technische Inno-
vationen, sondern auch Dienstleistungs innovationen 
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der EU und die sich abzeichnenden rechtlichen Rah-
menbedingungen in Deutschland dem wenig entge-
gensetzen. Daher wächst die Gefahr, dass die Inno-
vationsanreize für unabhängige Anwendungsanbieter 
sinken. Zudem dürfte sich die Entwicklung dann ne-
gativ auf die Gründungsbereitschaft in diesem Be-
reich auswirken. 

In der Netzneutralitäts-Debatte argumentieren verti-
kal integrierte Netzanbieter häufi g, dass eine weitge-
hende gesetzliche Garantie der Netzneutralität Markt-
kräfte einschränkt. Das Gegenteil ist der Fall. Es 
muss sichergestellt werden, dass vertikal integrier-
te Netzanbieter keine Möglichkeit erhalten, durch 
Blockierung, Verzögerung und Priorisierung bzw. 
strategische Preissetzung die Vielfalt von Ange-
boten im Internet einzuschränken. Vor allem darf 
der Markteintritt junger Unternehmen nicht behin-
dert werden. Nur wenn die mit dem Markteintritt 
verbundenen Kosten für unabhängige Anbieter so 
niedrig wie möglich sind, können die Akteure mit 
ihren unterschiedlichen Inno vationsideen und Ge-
schäftsmodellen fair miteinander konkurrieren. Ist 
dies nicht der Fall, kommt es langfristig zu Wohl-
fahrtsverlusten.

Die Expertenkommission empfi ehlt eine Reihe von 
Maßnahmen, die darauf abzielen, das Innovations-
potenzial des Internets zu stärken.

 – Den Kunden der Netzbetreiber ist größtmögli-
che Transparenz zu gewähren. Die Transparenz-
regelungen in der geplanten TKG-Novelle sind 
nur ein erster Schritt. Um Transparenz in Wett-
bewerb umzusetzen, sollte den Kunden für den Fall, 
dass Netzbetreiber über die bei  Vertragsabschluss 
 offengelegten Fälle hinausgehend diskriminieren, 
ein Sonderkündigungsrecht eingeräumt werden.

 – Blockierungen sollten im Zuge der TKG-Novel-
lierung grundsätzlich untersagt werden. 

 – Im Fall von Kapazitätsengpässen sind Preisdiffe-
renzierungen nach Qualitätsabstufungen gerecht-
fertigt: Diensteklassen müssen von den Netzbe-
treibern diskriminierungsfrei angeboten werden. 
Die Entscheidung darüber, welche Anwendungen 
eine bestimmte Diensteklasse erhalten sollen, ist 
allein den Endnutzern zu überlassen.

 – Um den Markteintritt neuer Anbieter nicht zu 
erschweren, sollte eine QoS-Differenzierung nur 
über eine Preisdifferenzierung für die Endnutzer 
erfolgen. 


